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!Titel!

Straße Am Botterbarg/ Holtbarg – Verkehrsberuhigung à la Lüttkamp?! 
Dringlicher Antrag der CDU-Fraktion
!Titel!

Die Straße Am Botterbarg/ Holtbarg ist eine Straßenverbindung durch ein Wohngebiet zwischen
Osdorfer Landstraße und Schenefelder Landstraße und wird als diese von Jahr zu Jahr immer
stärker als Abkürzung nach Schenefeld und zurück benutzt. Die Anwohner beschweren sich jetzt
schon  seit  mehreren  Jahren  über  den  unhaltbaren  Zustand  und  über  die  immer  weiter
zunehmende  Lärmbelästigung.  Die  Straßenmengen  und  die  daraus  resultierenden
Lärmbelästigungen sind einem Wohngebiet nicht länger zumutbar. 

Insofern sind viele Ähnlichkeiten zum Lüttkamp erkennbar. Auch der Lüttkamp war bisher eine
Abkürzungsstrecke  und  die  Anwohner  haben  sich  jahrelang  für  eine  Verkehrsberuhigung
eingesetzt.  Mittlerweile werden verkehrsberuhigende bauliche Maßnahmen umgesetzt und eine
Tempo-30-Zone wurde, trotz Buslinienverkehr, von den zuständigen Fachbehörden angeordnet.

Vor diesem Hintergrund beschließt die Bezirksversammlung Altona:

1. Das Bezirksamt wird gem. § 19 Abs. 2 BezVG in Abstimmung mit dem PK26 gebeten,
mögliche bauliche Verkehrsberuhigungmaßnahmen, ähnlich denen im Lüttkamp, für den
Straßenverlauf Am Botterbarg/ Holtbarg zu planen und aufzuzeigen.

2. Die Behörde für Wirtschaft,  Verkehr und Innovation und die Behörde für Inneres und
Sport werden gem. § 27 BezVG gebeten, die Anordnung einer Tempo-30-Zone für den
Straßenverlauf  Am Botterbarg/  Holtbarg zu prüfen  und im Zusammenhang der  unter
Punkt 1. genannten verkehrsberuhigende Baumaßnahmen auch anzuordnen.

3. Dem Verkehrsausschuss ist über den weiteren Fortgang zu berichten.

Petitum: Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten.

Anlage/n:

ohne Anlagen
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